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I.

22308

Sprachprüfungsordnung 
zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse 

für ausländische Studienbewerberinnen 
und Studienbewerber aus nicht 

deutschsprachigen Ländern 
an der Hochschule für Musik Köln 

vom 1. April 2004

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 36 Abs. 1 des Gesetzes
über die Kunsthochschulen im Lande Nordrhein-Westfa-
len (KunstHG) vom 20. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 366),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2003
(GV. NRW. S. 772), hat der Senat der Hochschule für
Musik Köln die folgende Sprachprüfungsordnung als
Satzung erlassen:

Inhaltsübersicht

§ 1 Anwendungsbereich, Zulassung und Befreiung
§ 2 Zweck der Prüfung
§ 3 Gliederung und Inhalt der Prüfung
§ 4 Bewertung der Prüfung und Gesamtergebnis
§ 5 Prüfungsausschuss
§ 6 Prüfungskommission
§ 7 Wiederholung der Prüfung
§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungs-

verstoß
§ 9 Einsicht in die Prüfungsunterlagen
§ 10 In-Kraft-Treten 

§ 1

Anwendungsbereich, Zulassung und Befreiung

(1) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ih-
re Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen
Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des
Studiums an der Hochschule für Musik Köln und ihren
Abteilungen nachweisen, dass sie über die für ihren Stu-
diengang erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse
verfügen. Der Nachweis erfolgt durch das Bestehen der
Prüfung der deutschen Sprachkenntnisse gemäß dieser
Sprachprüfungsordnung an der Hochschule für Musik
Köln (Standort Köln).

(2) Die Zulassung zur Prüfung der deutschen Sprach-
kenntnisse regelt der Prüfungsausschuss. Die Zulassung
richtet sich nach § 36 KunstHG und setzt das Bestehen
der künstlerischen Eignungsprüfung voraus.

(3) Von der Prüfung der deutschen Sprachkenntnisse
nach dieser Sprachprüfungsordnung sind befreit:

a) Studienbewerberinnen und -bewerber, welche die
zur Aufnahme eines Studiums erforderlichen
Sprachkenntnisse im Rahmen eines Schulabschlus-
ses nachweisen, der einer deutschen Hochschulzu-
gangsberechtigung entspricht. Dabei müssen ein
mindestens dreijähriger intensiver Deutschunter-
richt in der Abschlussphase der Schulausbil-
dung und mindestens eine ausreichende Bewer-
tung der dabei erbrachten Leistungen nachgewiesen
werden;

b) Inhaberinnen und Inhaber des Deutschen Sprach-
diploms (Stufe II) der Kultusministerkonferenz
(DSD II) (Beschlüsse der Kultusministerkonferenz
vom 16. März 1972 und vom 5. Oktober 1973);

c) Inhaberinnen und Inhaber eines Zeugnisses über die
bestandene „Zentrale Oberstufenprüfung“ (ZOP) des
Goethe-Instituts, die in Deutschland von einem
Goethe-Institut, im Ausland von einem Goethe-Insti-
tut oder einer Institution mit einem Prüfungsauftrag
des Goethe-Instituts abgenommen wurde (Beschlüsse
der Kultusministerkonferenz vom 28. 1. 1994 und
15. 4. 1994 über die Gleichstellung der Zentralen

Oberstufenprüfung mit dem Deutschen Sprachdiplom
– Stufe II – der KMK);

d) Inhaberinnen und Inhaber des „Kleinen deutschen
Sprachdiploms“ oder des „Großen deutschen Sprach-
diploms“, die vom Goethe-Institut im Auftrag der
Ludwig-Maximilians-Universität München verliehen
werden;

e) Studienbewerberinnen und -bewerber, die die
Sprachprüfung unter organisatorischer und inhaltli-
cher Verantwortung eines Studienkollegs oder eines
Lehrgebietes Deutsch als Fremdsprache einer deut-
schen Hochschule an einer ausländischen Hochschule
abgelegt haben;

f) Studienbewerberinnen und -bewerber, die die
Sprachprüfung auf der Grundlage der Rahmen-
ordnung für die Deutsche Sprachprüfung (Deutsche
Sprachprüfung für den Hochschulzugang aus-
ländischer Studienbewerber (DSH)/früher: Prü-
fung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse
(PNdS)) der Hochschulrektorenkonferenz an einer
anderen Hochschule im Geltungsbereich des Hoch-
schulrahmengesetzes bereits erfolgreich abgelegt
haben;

g) Studienbewerberinnen und -bewerber, die den Test-
DAF (Niveaustufe 5 – TDN 5) bestanden haben;

h) Programmstudierende gemäß § 3 Abs. 3 der Einschrei-
bungsordnung der Hochschule für Musik Köln;

i) Studienbewerberinnen und -bewerber der Künstleri-
schen Studiengänge, die an einer deutschen Hoch-
schule ein Studium abgeschlossen haben.

Über sonstige Fälle der Befreiung entscheidet auf Antrag
der Studienbewerberin bzw. des Studienbewerbers der
Prüfungsausschuss gem. § 5 durch Überprüfung der
Äquivalenz der vorgelegten Nachweise der Deutsch-
kenntnisse.

(4) Nach bestandener künstlerischer Eignungsprüfung
darf die Zulassung zum angestrebten Studiengang erst
ausgesprochen werden, wenn zusätzlich die Sprachprü-
fung nach dieser Sprachprüfungsordnung bestanden
worden ist.

(5) Für die Studienbewerberinnen und -bewerber, die bei
der Sprachprüfung keine ausreichenden Sprachkennt-
nisse nachgewiesen haben, bietet die Hochschule für Mu-
sik Köln einen einsemestrigen kostenpflichtigen Sprach-
kurs an, der auf die Besonderheiten des Musikstudiums
abgestimmt ist.

(6) Für den Personenkreis nach Abs. 2 erfolgt die Ein-
schreibung für den Sprachkurs gemäß § 3 (2) der Ein-
schreibungsordnung der Hochschule für Musik Köln. § 1
(6) der Einschreibungsordnung gilt entsprechend.

(7) Eine nicht regelmäßige Teilnahme am Sprachkurs
oder das erneute Nichtbestehen der Sprachprüfung füh-
ren zur Exmatrikulation.

(8) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die an
der Hochschule für Musik Köln einzelne Lehrveranstal-
tungen besuchen wollen und als Gasthörerinnen bzw.
Gasthörer eingeschrieben sind sowie Programmstudie-
rende nach § 3 Abs. 3 Einschreibungsordnung können auf
Antrag an den kostenpflichtigen Sprachkursen teilneh-
men, sofern ausreichende Kapazitäten zur Verfügung ste-
hen. Über den Antrag entscheidet das Akademische Aus-
landsamt.

(9) Das Ablegen von Studien- und Prüfungsleistungen
während des Sprachkurses ist grundsätzlich ausgeschlos-
sen.

§ 2

Zweck der Prüfung

(1) Durch die Prüfung soll die Bewerberin oder der Be-
werber nachweisen, dass sie oder er mündlich und
schriftlich in sprachlicher Hinsicht befähigt ist, das ge-
plante Studium an der Hochschule für Musik Köln und
ihren Abteilungen Aachen und Wuppertal aufzunehmen.
Sie oder er muss in der Lage sein, auf die Studiensituati-
on bezogene mündlich oder schriftlich dargebotene Tex-
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te zu verstehen, zu bearbeiten und solche Texte selbst zu
verfassen.

(2) Dies schließt insbesondere ein:

a) die Fähigkeit, Vorgänge, Sachverhalte, Gedanken-
zusammenhänge sowie Ansichten und Absichten zu
verstehen, sich mit ihnen auseinander zu setzen sowie
eigene Ansichten und Absichten sprachlich angemes-
sen zu äußern;

b) eine für das Studium an der Hochschule für Musik
Köln und ihren Abteilungen Aachen und Wuppertal
angemessene Beherrschung von Aussprache, Wort-
schatz, Formenlehre, Satzbau und Textstruktur;

c) die sprachliche Beherrschung der an deutschen Hoch-
schulen gängigen wissenschaftsbezogenen Arbeits-
techniken.

§ 3

Gliederung und Inhalt der Prüfung

(1) Die Sprachprüfung besteht aus einer schriftlichen
und mündlichen Prüfung. Die bei der Sprachprüfung
verwendeten Texte werden von der Prüfungskommission
ausgesucht.

(2) Die schriftliche Prüfung umfasst die Teilprüfungen:

1. Verstehen und schriftliche Wiedergabe eines Hörtex-
tes (30 Minuten),

2. Verstehen und schriftliche Bearbeitung eines Lese-
textes einschließlich einer textproduktiven Aufgabe
(30 Minuten).

Bei der Bearbeitung der Aufgaben kann ein allgemein-
sprachliches und einsprachiges Wörterbuch des Deut-
schen zugelassen werden.

a) Verstehen und schriftliche Wiedergabe eines Hörtex-
tes

Die Kandidatin oder der Kandidat soll zeigen, dass sie
oder er Vorlesungen und Vorträgen aus dem musikpä-
dagogischen und/oder musiktheoretischen Bereich
mit Verständnis folgen, sinnvoll Notizen dazu anferti-
gen und eine kurze schriftliche Zusammenfassung des
Gehörten abfassen kann.

Art und Umfang des Textes

Es soll ein Text zugrunde gelegt werden, welcher der
Kommunikationssituation in Vorlesungen und Übun-
gen angemessen Rechnung trägt. Der Text soll keine
größeren Fachkenntnisse als in der Nebenfachprüfung
der Eignungsprüfungen voraussetzen. Der Umfang
des vorgelesenen Textes soll so bemessen sein, dass ei-
ne schriftliche Wiedergabe innerhalb der 30 Minuten
möglich ist.

Durchführung

Der Hörtext wird nur zweimal vorgelesen. Dabei dür-
fen Notizen gemacht werden. Der gehörte Text soll
schriftlich sinn- und inhaltsgemäß wiederholt werden.

Aufgabenstellung

Sie hat insbesondere das inhaltliche Verstehen und
das Erkennen der Themenstruktur zum Gegenstand.
Eine Zusammenfassung des gehörten Textes bzw. von
Teilen des Textes ist wesentlicher Bestandteil der Auf-
gabenstellung.

Bewertung

Die Leistung ist zu bewerten nach Vollständigkeit und
Angemessenheit der Erfüllung der gestellten Aufgabe.
Dabei sind inhaltliche Aspekte stärker zu berücksich-
tigen als sprachliche Korrektheit.

b) Verstehen und schriftliche Bearbeitung eines Lese-
textes einschließlich einer textproduktiven Aufgabe

Die Kandidatin oder der Kandidat soll zeigen, dass sie
oder er einen schriftlich vorgelegten Text verstehen
und sich damit auseinandersetzen kann. Sie sollen

weiterhin zeigen, dass sie in der Lage sind, sich selbst-
ständig und zusammenhängend zu einem an Vorgaben
gebundenen Thema zu äußern.

Art und Umfang des Textes

Der Text soll keine größeren Fachkenntnisse als in der
Nebenfachprüfung der Eignungsprüfung vorausset-
zen. Der Umfang des vorgelegten Textes soll so
bemessen sein, dass eine Bearbeitung innerhalb der
30 Minuten möglich ist.

Aufgabenstellung

Durch schriftlich zu beantwortende Fragen, kurze
Gliederung des Textes, Erläuterung von Textstellen
u. ä. soll die Fähigkeit der Auseinandersetzung mit
einem Text überprüft werden.

Bewertung

Die Leistung ist zu bewerten nach Vollständigkeit und
Angemessenheit der Erfüllung der gestellten Aufgabe.
Dabei sind inhaltliche Aspekte stärker zu berücksich-
tigen als sprachliche Korrektheit.

(3) Die mündliche Prüfung umfasst die Teilprüfungen:

1. Lesen eines vorgelegten Textes (eine maschinenge-
schriebene Seite Text) und Wiedergabe mit eigenen
Worten.

Hierbei wird ein studiengang- und musikbezogener
Text vorgelegt. Nach 20 Minuten Bearbeitungszeit soll
der Text vorgelesen und mit eigenen Worten wiederge-
geben werden.

2. Prüfungsgespräch zu allgemeinen Fragen und Inhal-
ten des Studiums (15 Minuten).

Hierbei sollen in einem Gespräch mit der Prüfungs-
kommission die persönlichen Verbalisierungsmöglich-
keiten festgestellt werden.

Die für die mündliche Prüfung zuständige Prüfungskom-
mission kann durch Beschluss von einer mündlichen Prü-
fung absehen, wenn ihr für die Beurteilung der mündli-
chen Kommunikationsfähigkeit andere hinreichende Er-
kenntnisse vorliegen. Die mündliche Prüfung entfällt,
wenn die schriftliche Prüfung nicht bestanden wurde.

§ 4

Bewertung der Prüfung und Gesamtergebnis

(1) Die Prüfungskommission bewertet die Teilprüfungen
jeweils mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Die
Sprachprüfung ist bestanden, wenn alle Teilprüfungen
mit „bestanden“ gewertet wurden.

(2) Die schriftliche bzw. mündliche Prüfung ist bestan-
den, wenn von den gestellten Anforderungen mindestens
2/3 erfüllt sind.

(3) Über die bestandene Sprachprüfung wird eine Be-
scheinigung ausgestellt, die von der oder dem Prüfungs-
ausschussvorsitzenden zu unterzeichnen ist. In dieser Be-
scheinigung ist darauf hinzuweisen, dass sie nur für die
Hochschule für Musik Köln und ihre Abteilungen Aachen
und Wuppertal gilt.

(4) Ist die Sprachprüfung nicht bestanden oder gilt sie
als nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem Kan-
didaten hierüber einen mit einer Begründung und
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen schriftlichen Be-
scheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebe-
nenfalls in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist
die Sprachprüfung wiederholt werden kann.

§ 5

Prüfungsausschuss

(1) Für die ordnungsgemäße Durchführung der Sprach-
prüfung bildet die Hochschule für Musik Köln einen Prü-
fungsausschuss, der aus der Rektorin als Vorsitzende
bzw. dem Rektor als Vorsitzendem und einer Prorektorin
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bzw. einem Prorektor als Stellvertreterin bzw. Stellver-
treter, den Dekaninnen bzw. den Dekanen der Fachberei-
che 1-6, der Leiterin oder dem Leiter des Akademischen
Auslandsamtes, der Leiterin oder dem Leiter des Studi-
ensekretariates und einem studentischen Senatsmitglied
besteht. Der Prüfungsausschuss kann durch Beschluss
die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die
oder den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreterin bzw.
Stellvertreter sowie die Dekaninnen oder Dekane der Ab-
teilungen Aachen und Wuppertal übertragen.

(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Be-
stimmungen dieser Sprachprüfungsordnung eingehalten
werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung
der Sprachprüfungen. Der Prüfungsausschuss ist Behör-
de im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und Verwal-
tungsprozessrechts. Er ist zuständig für die Entscheidung
über Widersprüche gegen im Prüfungsverfahren getroffe-
ne Entscheidungen in Zusammenarbeit mit der Hoch-
schulverwaltung (Prüfungsamt), die die rechtliche und
verwaltungstechnische Bearbeitung zu erbringen hat
(§ 24 KunstHG).

(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn ne-
ben der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden und deren
bzw. dessen Stellvertreter mindestens fünf weitere Mit-
glieder des Prüfungsausschusses anwesend sind. Der
Prüfungsausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder
des Vorsitzenden. Die Sitzungen des Prüfungsausschus-
ses sind nicht öffentlich.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das
Recht, der Abnahme der Prüfungen beizuwohnen. Das
studentische Mitglied kann zwar der Prüfung, jedoch
nicht bei der Beratung und Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses beiwohnen.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen
der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentli-
chen Dienst stehen, sind sie durch die oder den Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu
verpflichten.

§ 6

Prüfungskommission

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt für jede Sprachprü-
fung eine Prüfungskommission, die aus folgenden Mit-
gliedern besteht:

– einer Lehrenden bzw. einem Lehrenden aus dem
Fachbereich Musikpädagogik der Hochschule für
Musik Köln, 

– einer Lehrenden bzw. einem Lehrenden der Abteilun-
gen Aachen oder Wuppertal,

– der Prorektorin bzw. dem Prorektor als Stellvertrete-
rin bzw. Stellvertreter der bzw. des Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses, 

– der Leiterin bzw. dem Leiter des Akademischen Aus-
landsamtes,

– einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der Universität
zu Köln oder einer Vertreterin bzw. einem Vertreter aus
dem Bereich der Sprachenzentren oder den Lehrgebie-
ten Deutsch als Fremdsprache (DaF), die einer Univer-
sität in Nordrhein-Westfalen angegliedert sind oder
einer Vertreterin bzw. einem Vertreter einer der Deut-
schen Sprachprüfung zum Hochschulzugang ausländi-
scher Studierenden (DSH) abnehmenden Stelle. 

Die Prüfungskommission wählt eine Vorsitzende bzw.
einen Vorsitzenden. Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 kann der
Prüfungsausschuss die Bestellung der Prüferin bzw. des
Prüfers der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden oder ih-
rer bzw. seiner Stellvertretung übertragen.

(2) Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhän-
gig. Die Einzelbewertungen sind im zu führenden Proto-
koll zu vermerken. Das Protokoll ist nach der Prüfung
von den Mitgliedern der jeweiligen Prüfungskommission
zu unterzeichnen.

(3) Für die Mitglieder der Prüfungskommission gilt § 5
Abs. 5 hinsichtlich der Amtsverschwiegenheit entspre-
chend.

§ 7

Wiederholung der Prüfung

Die nicht bestandene Sprachprüfung kann nur einmal
wiederholt werden.

§ 8

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung 
und Ordnungsverstoß

(1) Jede Kandidatin und jeder Kandidat hat vor Beginn
der Prüfung einen Identitätsnachweis durch Vorlage des
Reisepasses zu erbringen. Kann sie oder er dies nicht oder
versucht sie oder er zu täuschen, wird sie oder er von
der Prüfung ausgeschlossen. Dies ist durch die jeweilige
Prüferin bzw. den jeweiligen Prüfer aktenkundig zu
machen.

(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht bestanden“
bewertet, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat zu ei-
nem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint
oder nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von
der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schrift-
liche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen
Bearbeitungszeit erbracht wird.

(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht
werden. Bei Krankheit muss die Kandidatin bzw. der
Kandidat der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unverzüglich ein ärztliches Attest vorlegen, das
den medizinischen Befund enthält, aus dem sich die Prü-
fungsunfähigkeit ergibt. Erkennt die oder der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses die Gründe an, wird der
Kandidatin oder dem Kandidaten dies schriftlich mitge-
teilt und ein neuer Prüfungstermin festgelegt. Die bereits
vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Falle an-
zurechnen.

(4) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat das Er-
gebnis ihrer oder seiner Prüfungsleistung durch Täu-
schung, z. B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel,
zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfung als „nicht
bestanden“ und die Kandidatin oder der Kandidat wird
von der weiteren Prüfung ausgeschlossen; die Feststel-
lung wird von der jeweiligen Prüferin bzw. dem jewei-
ligen Prüfer oder Aufsichtsführenden getroffen und ak-
tenkundig gemacht. Eine Kandidatin oder ein Kandi-
dat, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prü-
fung stört, kann von der jeweiligen Prüferin bzw. dem
jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden in der Regel
nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungs-
leistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“
bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind akten-
kundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen kann
der Prüfungsausschuss die Kandidatin bzw. den Kandi-
daten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen
ausschließen.

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb
einer Woche nach dem Prüfungstermin mit schriftlichem
Antrag verlangen, dass die Entscheidungen nach Abs. 4
vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende
Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandida-
ten vom Prüfungsausschuss schriftlich mitzuteilen, zu
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen.

§ 9

Einsicht in die Prüfungsunterlagen

(1) Nach Abschluss der Sprachprüfung wird der Kandi-
datin oder dem Kandidaten auf Antrag Einsicht in seine
schriftlichen Prüfungsarbeiten und die Prüfungsproto-
kolle gewährt.

(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändi-
gung der Bescheinigung beim Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende be-
stimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.
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§ 10

In-Kraft-Treten 

Diese Sprachprüfungsordnung tritt mit Wirkung vom
1. Mai 2003 in Kraft. Die Sprachprüfungsordnung vom
14. April 1998 (GABl. NW. II Nr. 6/98) tritt außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der
Hochschule für Musik Köln vom 28. 6. 2002 sowie Geneh-
migung des Ministeriums für Wissenschaft und For-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31. 7. 2003,
323-6.04.10/094

Köln, den 1. April 2004

Der Rektor der 
Hochschule für Musik

Prof. Josef  P r o t s c h k a

– MBl. NRW. 2004 S. 726

22308

3. Satzung zur Änderung der 
Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang

Künstlerische Instrumentalausbildung 
an der Hochschule für Musik Köln 

vom 4. Juni 2004

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 41 Abs. 4 des Gesetzes
über die Kunsthochschulen im Lande Nordrhein-West-
falen (Kunsthochschulgesetz – KunstHG) vom 20. Okto-
ber 1987 (GV. NRW. S. 366), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 16. 12. 2003 (GV. NRW. S. 772) hat die Hoch-
schule für Musik Köln die folgende Satzung erlassen:

Artikel I

Die Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Künst-
lerische Instrumentalausbildung an der Hochschule für
Musik Köln vom 2. Juni 1995 (GABl. NW. II S. 246), zu-
letzt geändert durch Satzung vom 17. 2. 2003 (MBl. NRW.
2004 S. 247), wird wie folgt geändert:

1

In § 3 Abs. 4 wird unter der Aufzählung „– Sonstige
Instrumente“ angefügt: „Barockvioloncello in Kombina-
tion mit Viola da Gamba“.

2

2.1

In § 3 Abs. 5 erhält der 1. Spiegelstrich „– Orchesterin-
strumente“ folgende Fassung:

„– Orchesterinstrumente:

91 Semesterwochenstunden

99 Semesterwochenstunden (Saxophon)“.

2.2

In § 3 Abs. 5 erhält der 2. Spiegelstrich „– Tasteninstru-
mente“ folgende Fassung:

„– Tasteninstrumente: 

69 Semesterwochenstunden (Klavier)

72 Semesterwochenstunden (Cembalo)

76 Semesterwochenstunden (Orgel)“.

3

In § 4 Abs. 5 erhält Satz 5 folgende Fassung:

„Von der Bewertung nach §§ 10 und 19 sind die prü-
fungsrelevanten Studienleistungen in den Fächern Or-
chester und Kammermusik ausgenommen; diese werden
mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet und
gehen nicht mit in die Berechnung der Gesamtnote der
prüfungsrelevanten Studienleistungen ein.“

4

In § 10 Abs. 3 erhält der letzte Satz folgende Fassung:

„Die Bewertung der prüfungsrelevanten Studienleistun-
gen in den Fächern Orchester und Kammermusik wird
ebenfalls nicht berücksichtigt.“

5

In § 11 Abs. 1 Nr. 2 erhalten die Aufzählungen unter
Studienrichtung Orchesterinstrumente und unter Stu-
dienrichtung Tasteninstrumente folgende Fassung:

„Studienrichtung Orchesterinstrumente:

Orchester (4 Testate)

Kammermusik (3 Testate)

Musikwissenschaft (4 Testate)

Wahlpflichtfächer (1 Testat)

Studienrichtung Tasteninstrumente:

Chor (3 Testate)

Kammermusik (Klavier: 3 Testate; Cembalo: 2 Testate)

Musikwissenschaft (4 Testate)

Wahlpflichtfächer (1 Testat)“.

6

§ 13 wird wie folgt geändert:

In Abs. 3 erhält Nr. 5 folgende Fassung: „ 5. Kammermu-
sik (für die Studienrichtungen Orchesterinstrumente und
Tasteninstrumente).“

7

In § 16 Abs. 1 Nr. 3 erhalten die Aufzählungen unter
Studienrichtung Orchesterinstrumente und unter Stu-
dienrichtung Tasteninstrumente folgende Fassung:

„Studienrichtung Orchesterinstrumente:

Orchesterliteraturspiel (6 Testate)

Orchester (5 Testate)

Kammermusik (4 Testate)

Wahlpflichtfächer (3 Testate)

Saxophon-Ensemble (nur Saxophon) (4 Testate)

Studienrichtung Tasteninstrumente:

Instrumentales Nebenfach Klavier (nur Orgel) (4 Testate)

Korrepetition (2 Testate)

Chor (nur Orgel) (3 Testate)

Kammermusik (Klavier: 4 Testate, Cembalo: 3 Testate,
Orgel: 2 Testate)

Wahlpflichtfächer (3 Testate)“.

8

In § 17 Abs. 4 Satz 1 erhält die Nr. 6 folgende Fassung: „6.
Kammermusik (für die Studienrichtungen Orchesterin-
strumente und Tasteninstrumente).“

9

9.1

In Anlage 1 unter „ Art, Inhalt und Dauer der prüfungs-
relevanten Studienleistungen im Grundstudium“  erhält
Buchstabe e) folgende Überschrift: „e) Kammermusik
(für die Studienrichtungen Orchesterinstrumente und
Tasteninstrumente)“
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9.2

In Anlage 1 wird unter „Fachprüfungen in den Künstle-
rischen Hauptfächern bei der Diplom-Vorprüfung“ ange-
fügt:

„Barockvioloncello in Kombination mit Viola da Gamba

1. ein Ricercar von Gabrielli oder degli Antoni

2. eine Suite von J.S. Bach nach eigener Wahl

3. eine Sonate von F. Geminiani oder A. Vivaldi

4. Blattspiel von zwei ausgewählten Stellen, darunter
ein Basso continuo

Dauer: 20 Minuten

Die Prüfungskommission entscheidet, welches Werk auf
welchem Instrument gespielt wird.“

10

10.1

In Anlage 2 unter „ Art, Inhalt und Dauer der prüfungs-
relevanten Studienleistungen im Hauptstudium“ erhält
Buchstabe e) folgende Überschrift: „e) Kammermusik
(für die Studienrichtungen Orchesterinstrumente und
Tasteninstrumente)“.

10.2

In Anlage 2 erhält unter „Art, Inhalt und Dauer der
Fachprüfung im Künstlerischen Hauptfach bei der Dip-
lomprüfung“ bei Klavier Buchstabe b) Kammermusik
folgende Fassung: „b) Kammermusik (Teilhauptfach)

Einstudierung kompletter Werke, davon muss eines aus
der Zeit der Wiener Klassik und ein weiteres aus einer
anderen Stilrichtung sein.

Länge des vorzulegenden Prüfungsprogramms: 45 Minu-
ten.

Dauer der Prüfung: 30 Minuten; die Prüfungskommission
wählt einzelne Sätze aus.

Die Prüfungsteile a) und b) werden getrennt bewertet
und finden zu verschiedenen Terminen innerhalb eines
Monats statt.

Die Prüfung im Teilhauptfach Klavier-Kammermusik
kann – unter Berücksichtigung von § 4 der Diplom-
prüfungsordnung – abgelegt werden, sobald die erforder-
lichen Kammermusikscheine nachgewiesen wurden.“

10.3

In Anlage 2 wird unter „Art, Inhalt und Dauer der Fach-
prüfung im Künstlerischen Hauptfach bei der Diplom-
prüfung“ angefügt:

„Barockvioloncello in Kombination mit Viola da Gamba

Repertoire von 60 Minuten aus dem Zeitraum von 1680
bis 1820, darunter:

– eine Suite von J. S. Bach

– ein Werk der Frühklassik oder Klassik

– ein Konzert, z. B. von Vivaldi, Monn, Boccerhini, Leo
oder Haydn.

Das Diplomrepertoire darf nicht im Programm der Dip-
lom-Vorprüfung enthalten sein.

Dauer: 60 Minuten

Die Prüfungskommission entscheidet, welches Werk auf
welchem Instrument gespielt wird.“

Artikel II

Übergangsregelung

Diese Satzung findet auf alle Studierenden Anwen-
dung, die nach In-Kraft-Treten erstmalig für den 
Studiengang Künstlerische Instrumentalausbildung an
der Hochschule für Musik Köln eingeschrieben sind.
Studierende, die vor In-Kraft-Treten dieser Änderungs-
satzung im Diplomstudiengang Künstlerische Instru-
mentalausbildung an der Hochschule für Musik Köln
eingeschrieben worden sind, legen die Prüfungen nach
der bisher geltenden Prüfungsordnung für den Diplom-
studiengang Künstlerische Instrumentalausbildung an
der Hochschule für Musik Köln vom 2. Juni 1995

(GABl. NW. II S. 246) bzw. in der Fassung der Ände-
rungssatzung der Prüfungsordnung für den Diplomstu-
diengang Künstlerische Instrumentalausbildung an der
Hochschule für Musik Köln vom 16. Oktober 2000 (ABl.
NRW. 2 S. 376) bzw. der 2. Änderungssatzung vom 17. 2.
2003 (MBl. NRW. 2004 S. 247) ab; auf Antrag der Kan-
didatin/des Kandidaten können die Prüfungen auch
nach dieser Änderungssatzung abgelegt werden, soweit
die Voraussetzungen der §§ 11 und 16 erfüllt sind. Der
Antrag auf Anwendung der Prüfungsordnung in der
Fassung dieser Änderungsatzung ist unwiderruflich.
Wiederholungsprüfungen sind nach der Prüfungsord-
nung abzulegen, nach der die Erstprüfung abgelegt
wurde.

Artikel III

Der Rektor der Hochschule für Musik Köln wird ermäch-
tigt, die Prüfungsordnung für den Studiengang Künstle-
rische Instrumentalausbildung in der neuen Fassung mit
neuem Datum und fortlaufender Paragraphenfolge be-
kannt zu machen.

Artikel IV

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. 4. 2004 in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der
Hochschule für Musik Köln vom 19. 2. 2003 und vom
16. 2. 2004 sowie der Genehmigung des Ministeriums für
Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 21. April 2004, 323-7.04.02.05.01/094.

Köln, den 4. Juni 2004

Der Rektor der 
Hochschule für Musik Köln

Prof. Josef  P r o t s c h k a

– MBl. NRW. 2004 S. 729

22308

3. Änderungssatzung der Prüfungsordnung 
für den Diplomstudiengang Musikpädagogik 

an der Hochschule für Musik Köln 
vom 4. Juni 2004

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 41 Abs. 4 des Geset-
zes über die Kunsthochschulen im Lande Nordrhein-
Westfalen (Kunsthochschulgesetz – KunstHG) vom 20.
Oktober 1987 (GV. NRW. S. 366), zuletzt geändert durch
Gesetze vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 772), hat
die Hochschule für Musik Köln die folgende Satzung
erlassen:

Artikel I

Die Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang
Musikpädagogik an der Hochschule für Musik Köln vom
11. März 1997 (GABl. NW. II S. 433), zuletzt geändert
durch Satzung vom 20. 1. 2004 (MBl. NRW. 2004 S. 442),
wird wie folgt geändert:

1

Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

1.1

§ 9 erhält folgende Überschrift: „Mündliche, künstle-
risch-praktische, unterrichtspraktische und schriftliche
Prüfungen“.
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1.2

§ 20 erhält folgende Überschrift: „Unterrichtspraktische
Fachprüfung/Lehrproben“.

2

In § 3 Absatz 5 werden unter dem Punkt „Instrumental-
pädagogik für den Bereich Klassik“ die Angaben zu den
Semesterwochenstunden wie folgt geändert:

„Orchesterinstrumente: 99 SWS bzw. 107 SWS bei
Hauptfach Saxophon

übrige Instrumente: 97 SWS.“

3

In § 4 Abs. 5 wird zwischen dem 4. und 5. Satz eingefügt:

„Von der Bewertung nach § 10 ist die prüfungsrelevante
Studienleistungen im Fach Fachdidaktik ausgenommen;
diese wird mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ be-
wertet und geht nicht mit in die Berechnung der Gesamt-
note der prüfungsrelevanten Studienleistungen ein.“

4

§ 9 wird wie folgt geändert:

4.1

§ 9 erhält folgende Überschrift: „Mündliche, künstle-
risch-praktische, unterrichtspraktische und schriftliche
Prüfungen“.

4.2

Folgender Absatz 7 wird angefügt: „(7) In den unter-
richtspraktischen Prüfungen soll die Kandidatin/der
Kandidat zeigen können, dass sie bzw. er in der Lage ist,
Unterricht selbständig vorzubereiten und zu erteilen.“

5

In § 16 Absatz 1 wird in Nr. 3 unter „Instrumentalpäda-
gogik für den Bereich Klassik“ nach „Wahlpflichtfächer
(2 Testate)“ angefügt: „Saxophon-Ensemble (4 Testate) –
nur bei Hauptfach Saxophon.“

6

§ 17 wird wie folgt geändert:

6.1

In § 17 Absatz 2 wird unter Buchstaben A) und B) Nr. 3
geändert in:

„3. Die unterrichtspraktische Fachprüfung wird durch
zwei Lehrproben abgelegt, von denen eine als Einzellehr-
probe und eine als Gruppen- oder Kammermusiklehrpro-
be zu halten ist. Bei einer der Lehrproben muss es sich
um Anfangsunterricht (Unterstufe laut Richtlinien der
Musikschulen) bei der anderen Lehrprobe um Unterricht
mit Fortgeschrittenen handeln.“

6.2

In § 17 Absatz 4 wird angefügt: „8. Fachdidaktik“

6.3

Folgender Absatz 5 wird angefügt: „(5) Aus den Noten
für die prüfungsrelevanten Studienleistungen gemäß Ab-
satz 4, Nummern 1 bis 7, wird im Zeugnis für die Diplom-
prüfung eine Gesamtnote gebildet. Die Bewertung der
prüfungsrelevanten Studienleistung zu Nr. 8 erfolgt mit
„bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ und geht nicht mit
in die Berechnung der Gesamtnote ein.“

7

§ 20 wird wie folgt geändert:

7.1

§ 20 erhält folgende Überschrift: „Unterrichtspraktische
Fachprüfung/Lehrproben“.

7.2

§ 20 Absatz 2 erhält folgende Fassung: „(2) Die unter-
richtspraktische Fachprüfung wird durch zwei Lehr-
proben abgelegt, von denen eine als Einzellehrprobe
und eine als Gruppen- oder Kammermusiklehrprobe zu
halten ist. Bei einer der Lehrproben muss es sich um
Anfangsunterricht (Unterstufe laut Richtlinien der Mu-
sikschulen) bei der anderen Lehrprobe um Unterricht
mit Fortgeschrittenen handeln. Die Kandidatin bzw.
der Kandidat legt dem Prüfungsausschuss das Thema
der Lehrprobe und den schriftlichen Unterrichtsent-
wurf spätestens zwei Tage vor der Prüfung in dreifa-
cher Ausfertigung vor.“

8

Anlage 3 zu § 13 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

In der Übersicht „Art, Inhalt und Dauer der Fachprüfun-
gen der Diplom-Vorprüfung im Hauptfach bzw. den
Hauptfächern“ erhält Klavier folgende Fassung:

„Klavier:

Vortrag von zwei anspruchsvollen Werken aus zwei
Stilepochen, davon eine vollständig vorbereitete Sonate.
Dauer: 15 Minuten

für Musiktheorie (Tonsatz und Hörerziehung):
Programm: zwei oder drei Werke aus verschiedenen
Stilepochen, darunter der Kopfsatz einer klassischen
Sonate
Prüfungsdauer: 15 Minuten“.

9

Anlage 5 zu § 17 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

9.1

In der Übersicht „Art, Inhalt und Dauer der Fachprüfun-
gen der Diplomprüfung im Hauptfach bzw. den Hauptfä-
chern“ erhält der Abschnitt „Klavier“ folgende Fassung:

„Klavier

für Instrumentalpädagogik:

1. ein polyphones Werk aus dem Barock

2. ein Werk aus der Klassik

3. ein Werk aus der Romantik bis einschließlich Impres-
sionismus

4. ein Werk aus dem 20. Jahrhundert (ab Bartók, Hinde-
mith, Prokofiew)

5. eine Etüde (keine langsame) oder ein anderes virtuo-
ses Werk

Von 2. bis 4. muss ein Werk eine mehrsätzige Sonate sein.

Dauer: 45 Minuten

für Allgemeine Musikerziehung:

1. ein polyphones Werk aus dem Barock

2. ein Werk aus der Klassik

3. ein Werk aus der Romantik bis einschließlich Impres-
sionismus

4. ein Werk aus dem 20. Jahrhundert (ab Bartók, Hinde-
mith, Prokofiew)

Von 2. bis 4. muss ein Werk eine mehrsätzige Sonate sein.

Dauer: 45 Minuten

für Musiktheorie (Tonsatz und Hörerziehung)
Programm: mindestens drei anspruchsvolle Werke aus
verschiedenen Stilepochen, darunter eine vollständige
klassische oder romantische Sonate und ein Werk des
20.Jahrhunderts.
Prüfungsdauer: 30 Minuten“.

9.2

In der Übersicht „Art, Inhalt und Dauer der Fachprüfun-
gen der Diplomprüfung im Hauptfach bzw. den Hauptfä-
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chern“ erhält der Abschnitt „Musiktheorie (Tonsatz)“
folgende Fassung:

„Musiktheorie (Tonsatz)

1. zwei Klausuren von je fünf Stunden Dauer mit

a) mindestens einer analytischen Aufgabe und

b) mindestens zwei unterschiedlichen satztechni-
schen Aufgaben.

2. Die im gesamten Studium angesammelten Arbeiten
(Hausarbeitsmappe) sind dem Prüfungsausschuss
spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin zu-
zuleiten, dieser stellt sie den Mitgliedern der Prü-
fungskommission im Umlaufverfahren zu.

3. Abweichend von § 10 gilt folgende Notenberechnung:
Die Klausurnote errechnet sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Noten der beiden Klausuren. Die No-
te der künstlerischen Fachprüfung errechnet sich aus
dem arithmetischen Mittel der Klausurnote und der
Note für die Hausarbeitsmappe.

4. Lehrproben siehe § 17 Abs. 2 C) Nr. 3 sowie § 20 der
Diplomprüfungsordnung.“

10

In Anlage 6 zu § 17 Abs. 4 wird angefügt: „h) Fachdidak-
tik: Nachweis der Teilnahme an den laut Studienordnung
vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen.“

Artikel II

Übergangsregelung

Diese Satzung findet auf alle Studierenden Anwendung,
die nach In-Kraft-Treten erstmalig für den Studiengang
Musikpädagogik an der Hochschule für Musik Köln ein-
geschrieben sind. Studierende, die vor In-Kraft-Treten
dieser Änderungssatzung im Diplomstudiengang Musik-
pädagogik an der Hochschule für Musik Köln einge-
schrieben worden sind, legen die Prüfungen nach der bis-
her geltenden  Fassung der Prüfungsordnung für den
Diplomstudiengang Musikpädagogik an der Hochschule
für Musik Köln (Fassungen vom 11. 3. 1997 (GABl. NW. II
S. 433) bzw. Änderungssatzung vom 10.04.2002 (ABl.
NRW. 2 S. 36 bzw. 2. Änderungssatzung vom 20. 1. 2004
(MBl. NRW. 2004 S. 442)) ab; auf Antrag der Kandida-
tin/des Kandidaten können die Prüfungen auch nach
dieser Änderungssatzung abgelegt werden, soweit die
Voraussetzungen der §§ 11 und 16 erfüllt sind. Der An-
trag auf Anwendung der Prüfungsordnung in der Fas-
sung dieser Änderungsatzung ist unwiderruflich. Wie-
derholungsprüfungen sind nach der Prüfungsordnung
abzulegen, nach der die Erstprüfung abgelegt wurde.

Artikel III

Der Rektor der Hochschule für Musik Köln wird ermäch-
tigt, die Prüfungsordnung für den Studiengang Musikpä-
dagogik in der neuen Fassung mit neuem Datum und
fortlaufender Paragraphenfolge bekannt zu machen.

Artikel IV

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. 4. 2004 in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der
Hochschule für Musik Köln vom 19. 2. 2003 und 16. 2.
2004 sowie der Genehmigung des Ministeriums für
Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 12. 5. 2004, 323-7.04.02.04.08/094.

Köln, den 4. Juni 2004

Der Rektor der 
Hochschule für Musik Köln

Prof. Josef  P r o t s c h k a

– MBl. NRW. 2004 S. 730

II.

Finanzministerium

Anteil der Gemeinden an der 
Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2004

RdErl. d. Finanzministeriums v. 26. 7. 2004 
– KomF 1112 – 6 – IV B 3 –

Die Gesamtsumme des auf die Gemeinden entfallenden
Anteils an der Umsatz- und Einfuhrumsatzsteuer nach
dem Ist-Aufkommen wird für das II. Quartal 2004 auf

166.199.514 EUR

festgesetzt.

Auf die Gemeinden wird dieser Betrag entsprechend dem
gültigen Verteilungsschlüssel verteilt.

– MBl. NRW. 2004 S. 732

Innenministerium

Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer
im Haushaltsjahr 2004

RdErl. d. Innenministeriums v. 30. 7. 2004 
33 – 46.04.20 – 9239/04 (1)

Die Gesamtsumme des auf die Gemeinden entfallenden
Anteils an der Einkommensteuer nach dem Ist-Aufkom-
men wird für die Zeit vom 1. 4. 2004 bis 30. 6. 2004 auf

1.195.558.376,00 ¤

festgesetzt.

– MBl. NRW. 2004 S. 732

Allgemeine Kommunalwahlen 
am 26. September 2004 

Nachweis von Satzung und Programm

Bek. d. Innenministeriums v. 30. 7. 2004 
– 12/35.12.00

Gemäß § 26 Abs. 5 Satz 3 der Kommunalwahlordnung
vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592/SGV. NRW. 1112),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2003
(GV. NRW. S. 766) gebe ich bekannt, dass die Leitung der
Partei Frieden, Arbeit, Kultur und Transparenz – FAKT –
mir gegenüber den Nachweis gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2
des Kommunalwahlgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509/
SGV. NRW. 1112), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.
Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766) erbracht hat, dass sie
eine schriftliche Satzung und ein Programm hat.

Damit muss Wahlvorschlägen der Partei Frieden, Arbeit,
Kultur und Transparenz – FAKT – für die allgemeinen
Neuwahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und
Kreise und zu den Bezirksvertretungen in den kreisfreien
Städten sowie zu den Wahlen der Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister und der Landrätinnen und Landräte
am 26. September 2004 der Nachweis von Satzung und
Programm nicht beigefügt werden.

(Nummer 4.4 meiner Bekanntmachung vom 29. August
2003 – 11/20-12.04.12 – MBl. NRW. 2003 S. 1105)

– MBl. NRW. 2004 S. 732
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Landeswahlleiterin

Landtagswahl 2005 
Wahlbekanntmachung

Bek. d. Landeswahlleiterin v. 26. 7. 2004 
– 12/35.09.04 –

I.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für
die Wahl nach Landesreservelisten

Gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 22 der Landeswahlordnung –
LWahlO – vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 548, ber. S. 964),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Mai 2004 (GV.
NRW. S. 230), in Kraft getreten am 20. Mai 2004 – SGV.
NRW. 1110 –, fordere ich hiermit auf, Wahlvorschläge für
die Wahl nach Landesreservelisten möglichst frühzeitig
einzureichen. Hierzu gebe ich Folgendes bekannt:

1

Für die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-West-
falen am 22. Mai 2005 können Landesreservelisten bei
der

Landeswahlleiterin
des Landes Nordrhein-Westfalen
Haroldstraße 5
40213 Düsseldorf
(Postanschrift: 40190 Düsseldorf)

bis zum 4. April 2005, 18.00 Uhr, eingereicht werden (§ 20
Abs. 2 i. V. m. § 19 Abs. 1 des Landeswahlgesetzes –
LWahlG – in der Fassung der Bekanntmachung vom
16. August 1993 [GV. NRW. S. 516], zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. 12. 2003 [GV. NRW.
S. 766], in Kraft getreten am 1. Januar 2004 – SGV. NRW.
1110). Verspätet eingereichte Wahlvorschläge sind nicht
zulassungsfähig.

2

Landesreservelisten können nur von Parteien eingereicht
werden (§ 20 Abs. 1 LWahlG). Auf § 24 Abs. 1 Satz 2
LWahlG weise ich hin; danach enthalten die Stimmzettel
jeweils nur die Landesreservelisten derjenigen Parteien,
deren Kreiswahlvorschlag zugelassen worden ist.

3

Die Landesreserveliste soll nach dem Muster der Anla-
ge 11b der LWahlO eingereicht werden (§ 28 Abs. 1
LWahlO). 

3.1

Sie muss enthalten:

3.1.1

den Namen der Partei, die die Landesreserveliste ein-
reicht;

3.1.2

Familien- und Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerberinnen
und Bewerber in erkennbarer Reihenfolge (§ 20 Abs. 2
Satz 1 i. V. m. § 19 Abs. 3 Satz 1 LWahlG; § 28 Abs. 1
Satz 2 LWahlO).

3.2

Bewerberinnen und Bewerber dürfen – unbeschadet ihrer
Bewerbung in einem Wahlkreis – nur in einer Landesre-
serveliste vorgeschlagen werden. Als Bewerberinnen und
Bewerber einer Partei können in einer Landesreservelis-
te nur Personen benannt werden, die wählbar sind (§ 4
LWahlG) und in einer Mitglieder- oder einer Vertreterver-
sammlung der Partei auf Landesebene hierzu in geheimer
Wahl gewählt worden sind (§ 20 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 18
Abs. 1 LWahlG). In eine Landesreserveliste kann nur auf-

genommen werden, wer seine Zustimmung dazu schrift-
lich erklärt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 20
Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 19 Abs. 3 LWahlG).

4

Die Landesreserveliste muss von mindestens drei Mitglie-
dern des Landesvorstandes der Partei, darunter der/dem
Vorsitzenden oder ihrer/seiner Stellvertreter/in, persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine
Partei im Lande keinen Landesverband oder keine ein-
heitliche Landesorganisation, so muss die Landesreserve-
liste von mindestens je drei Mitgliedern, darunter den
Vorsitzenden oder ihren Stellvertreterinnen bzw. Stell-
vertretern, der Vorstände der nächstniedrigen Gebiets-
verbände (§ 7 Abs. 2 des Parteiengesetzes) im Lande per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Un-
terschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn
dieser innerhalb der Einreichungsfrist eine schriftliche
Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände mit den
gleichen Unterschriften beibringt (§ 20 Abs. 1 Satz 2
LWahlG, § 28 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 23 Abs. 1 Satz 3 bis
5 LWahlO).

5

Parteien, die nicht im Deutschen Bundestag oder in ei-
nem Landtag ununterbrochen seit deren letzter Wahl
vertreten sind oder deren Parteieigenschaft nicht bei
der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag festgestellt
worden ist, können eine Landesreserveliste nur einrei-
chen, wenn sie nachweisen, dass sie einen nach demo-
kratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine
schriftliche Satzung und ein Programm haben (§ 20
Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 19 Abs. 2 Satz 2 LWahlG; § 28
Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 23 Abs. 4 Satz 1 LWahlO); siehe
dazu nachfolgend Nr. 8.2.

6

Landesreservelisten von Parteien, die nicht im Landtag
Nordrhein-Westfalen oder im Deutschen Bundestag auf-
grund eines Wahlvorschlags aus dem Land ununterbro-
chen seit deren letzter Wahl vertreten sind, müssen au-
ßerdem von mindestens 1 000 Wahlberechtigten des Lan-
des persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein
(§ 20 Abs. 1 Satz 3 LWahlG).

6.1

Folgende Parteien sind im Landtag oder im Deutschen
Bundestag aufgrund eines Wahlvorschlags aus Nord-
rhein-Westfalen seit deren letzter Wahl ununterbrochen
vertreten:

– Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

– Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

– Freie Demokratische Partei (FDP) 

– BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

6.2

Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern
nach Anlage 14b der LWahlO zu erbringen (§ 28 Abs. 2
Satz 1 LWahlO). Dabei ist Folgendes zu beachten (§ 28
Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 23 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 LWahlO):

Die Wahlberechtigten, die eine Landesreserveliste unter-
stützen, müssen das Formblatt persönlich und hand-
schriftlich unterschreiben; neben der Unterschrift sind
Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Wohnung und
Wohnort der Unterzeichnerin bzw. des Unterzeichners
anzugeben. Für jede Unterzeichnerin und jeden Unter-
zeichner ist eine Bescheinigung ihrer bzw. seiner Gemein-
de nach dem Muster der Anlage 15 der LWahlO beizufü-
gen, dass sie bzw. er im Zeitpunkt der Unterzeichnung im
Land wahlberechtigt ist (war). Die Bescheinigung kann
auch auf dem Formblatt für eine Unterstützungsunter-
schrift (Anlage 14 b der LWahlO) erteilt werden. Eine
Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtigter kann – unbe-
schadet der Unterzeichnung eines Kreiswahlvorschlages
– nur eine Landesreserveliste unterzeichnen; hat jemand
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mehrere Landesreservelisten unterzeichnet, so ist ih-
re/seine Unterschrift auf allen Landesreservelisten un-
gültig.

7

In jeder Landesreserveliste sollen eine Vertrauensperson
und eine stellvertretende Vertrauensperson mit Namen
und Anschrift – möglichst mit Telefon- und Telefax-
Nummer und ggf. auch mit E-Mail-Adresse – bezeichnet
werden. Fehlt eine solche Bezeichnung, so gelten die ers-
te Unterzeichnerin bzw. der erste Unterzeichner als Ver-
trauensperson und die bzw. der zweite als stellvertreten-
de Vertrauensperson (§ 20 Abs. 2 i. V. m. § 19 Abs. 4
LWahlG). Soweit im Landeswahlgesetz nichts anderes
bestimmt ist (s. nachfolgend Nr. 9), sind nur die Vertrau-
enspersonen, jede für sich, berechtigt, verbindliche Er-
klärungen zur eingereichten Landesreserveliste abzuge-
ben und entgegenzunehmen.

Zur Erleichterung des Verkehrs mit der Landeswahlleite-
rin empfiehlt es sich, zu Vertrauenspersonen und stellver-
tretenden Vertrauenspersonen solche Personen zu be-
stimmen, die in Düsseldorf oder in der näheren Umge-
bung wohnen.

8

Der Landesreserveliste sind folgende Anlagen beizu-
fügen:

8.1

in jedem Fall

8.1.1

Erklärungen der vorgeschlagenen Bewerberinnen und
Bewerber, dass sie ihrer Aufstellung zustimmen und für
keine andere Landesreserveliste ihre Zustimmung zur
Benennung als Bewerberinnen bzw. Bewerber gegeben
haben; die Zustimmungserklärung ist auf der Landesre-
serveliste nach dem Muster der Anlage 11 b der LWahlO
oder gesondert nach dem Muster der Anlage 12 b der
LWahlO abzugeben (§ 28 Abs. 2 Satz 2 und 5 i. V. m. § 23
Abs. 3 Nr. 1 LWahlO),

8.1.2

für jede Bewerberin und jeden Bewerber eine Bescheini-
gung ihrer/seiner Gemeinde nach dem Muster der Anla-
ge 13 der LWahlO, dass sie/er wählbar ist (§ 28 Abs. 2
Satz 2 i. V. m. § 23 Abs. 3 Nr. 2 LWahlO),

8.1.3

eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versamm-
lung zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber
mit den Versicherungen an Eides statt über die Wahl der
Bewerberinnen und Bewerber in geheimer Abstimmung;
die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 9 b,
die Versicherungen an Eides statt sollen nach dem Mus-
ter der Anlage 10 b der LWahlO gefertigt sein (§ 20 Abs. 2
i. V. m. § 18 Abs. 8 LWahlG; § 28 Abs. 2 Satz 2 und 3
i. V. m. § 23 Abs. 3 Nr. 3 LWahlO);

8.2

zusätzlich bei Parteien, die nicht im Deutschen Bundes-
tag oder in einem Landtag ununterbrochen seit deren
letzter Wahl vertreten sind oder deren Parteieigenschaft
nicht bei der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag
festgestellt worden ist,

8.2.1

der Nachweis, dass der für das Land zuständige Vorstand
nach demokratischen Grundsätzen gewählt ist, und zwar
durch beglaubigte Abschrift der bei der Wahl gefertigten
Niederschriften oder durch die schriftliche Erklärung
mehrerer bei der Wahlhandlung anwesender Personen,

8.2.2

die Satzung des für Nordrhein-Westfalen zuständigen
Landesverbandes sowie

8.2.3

das für die Gesamtpartei geltende Programm (§ 28 Abs. 2
Satz 2 i. V. m. § 23 Abs. 4 LWahlO).

Hat die Partei die Nachweise zu Nr. 8.2.1 bis 8.2.3 dem
Landeswahlausschuss erbracht, so genügt die Einrei-
chung der vom Landeswahlleiter darüber erteilten Be-
scheinigung (§ 28 Abs. 2 Satz 4 i. V. m. § 23 Abs. 4 Satz 2
LWahlO; siehe nachfolgend Nr. 13).

8.3

bei allen Parteien, die nicht im Landtag Nordrhein-
Westfalen oder im Deutschen Bundestag aufgrund 
eines Wahlvorschlags aus dem Land ununterbrochen
seit deren letzter Wahl vertreten sind, für jede und
jeden der mindestens 1 000 Unterzeichnerinnen und
Unterzeichner der Landesreserveliste eine Bescheini-
gung der für ihre/seine Wohnung, ggf. Hauptwohnung,
zuständigen Gemeinde über ihre/seine Wahlberechti-
gung im Zeitpunkt der Unterzeichnung gemäß Anlage
15 der LWahlO; die Bescheinigung kann auch auf dem
Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift gemäß
Anlage 14 b der LWahlO erteilt werden (§ 28 Abs. 2
Satz 1 und 2 i. V. m. § 23 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 4
LWahlO).

8.4

Die Bescheinigungen über die Wahlberechtigung der Un-
terzeichnerinnen und Unterzeichner und über die Wähl-
barkeit der Bewerberinnen und Bewerber sowie die Be-
glaubigung von Abschriften der beizubringenden Unter-
lagen sind kostenfrei zu erteilen (§ 28 Abs. 2 Satz 6 i. V. m.
§ 23 Abs. 5 LWahlO).

9

Eine Landesreserveliste kann durch gemeinsame schrift-
liche Erklärung der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden,
solange nicht über ihre Zulassung entschieden ist; eine
gemäß § 20 Abs. 1 Satz 3 LWahlG von Wahlberechtigten
unterzeichnete Landesreserveliste kann auch von der
Mehrheit der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner
durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich un-
terzeichnete Erklärung zurückgenommen werden (§ 23
Abs. 1 LWahlG).

10

Die Landesreservelisten werden unverzüglich nach Ein-
gang geprüft.

10.1

Werden Mängel festgestellt, so werde ich die Vertrauens-
person auffordern, sie rechtzeitig zu beseitigen. Mängel,
die einen gültigen Wahlvorschlag nicht zustande kommen
lassen, können nur bis zum Ablauf der Einreichungsfrist
beseitigt werden (§ 21 Abs. 1 und 2 LWahlG; § 28 Abs. 3
i. V. m. § 24 Abs. 1 LWahlO).

10.2

Ein gültiger Landesreservelisten-Vorschlag liegt nicht
vor,

10.2.1

wenn der Wahlvorschlag nicht ordnungsgemäß unter-
zeichnet ist (§ 20 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 19 Abs. 2
LWahlG),

10.2.2

wenn die erforderlichen Unterstützungsunterschriften
mit dem Nachweis der Wahlberechtigung bei Ablauf der
Einreichungsfrist fehlen, es sei denn, der Nachweis der
Wahlberechtigung kann infolge von Umständen, die der
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht
rechtzeitig erbracht werden (§ 20 Abs. 2 i. V. m. § 19
Abs. 2 Satz 5 LWahlG),
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10.2.3

wenn die Ausfertigung der Niederschrift über die Auf-
stellung der Bewerberinnen und Bewerber für die Lan-
desreserveliste und die Versicherung an Eides statt bei
Ablauf der Einreichungsfrist fehlen (§ 20 Abs. 2 i.V.m.
§ 18 Abs. 8 Satz 4 LWahlG),

10.2.4

soweit die Zustimmungserklärungen der Bewerberinnen
und Bewerber bei Ablauf der Einreichungsfrist fehlen
(§ 20 Abs. 2 i. V. m. § 19 Abs. 3 Satz 5 LWahlG).

10.3

Sind in einer Landesreserveliste die Anforderungen nur
hinsichtlich einzelner Bewerberinnen und Bewerber
nicht erfüllt, so werden ihre Namen in der Landesreser-
veliste gestrichen (§ 21 Abs. 2 Satz 2 LWahlG). Sofern
Zweifel bestehen, ob die Versammlung zur Aufstellung
der Bewerberinnen und Bewerber gem. § 18 LWahlG ord-
nungsgemäß einberufen und zusammengesetzt war, kann
die Landeswahlleiterin die erforderlichen Nachweise
hierüber, insbesondere eine Liste der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an der Versammlung und den Nachweis
ihrer Parteizugehörigkeit, verlangen (§ 28 Abs. 3 i. V. m.
§ 24 Abs. 2 LWahlO).

10.4

Nach Ablauf der Einreichungsfrist bis zur Zulassung
können nur noch Mängel an sich gültiger Landesreserve-
listen behoben werden (§ 28 Abs. 3 i. V. m. § 24 Abs. 1
Satz 4 LWahlO). Nach der Zulassungsentscheidung (§ 21
Abs. 3 LWahlG) ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlos-
sen (§ 21 Abs. 2 LWahlG).

10.5

Gegen Verfügungen der Landeswahlleiterin im Mängel-
beseitigungsverfahren kann die Vertrauensperson den
Landeswahlausschuss anrufen (§ 21 Abs. 1 Satz 3
LWahlG). Geschieht das, so hat der Landeswahlaus-
schuss der Vertrauensperson Gelegenheit zur mündlichen
Stellungnahme zu geben (§ 28 Abs. 3 i. V. m. § 24 Abs. 4
Satz 1 LWahlO).

11

Zulassung der Landesreservelisten

11.1

Über die Zulassung der Landesreservelisten entscheidet
der Landeswahlausschuss am 22. April 2005 (§ 21 Abs. 3
Satz 1 LWahlG).

11.2

Zu der Sitzung des Landeswahlausschusses werde ich die
Vertrauenspersonen der Landesreservelisten laden (§ 28
Abs. 3 i. V. m. § 25 Abs. 1 LWahlO). Ort, Zeit und Gegen-
stand der Verhandlungen des Landeswahlausschusses
werden gemäß § 3 Abs. 2 LWahlO am Eingang des Land-
tagsgebäudes, Platz des Landtags 1, Düsseldorf, und am
Eingang des Innenministeriums, Haroldstraße 5, Düssel-
dorf, öffentlich bekannt gemacht werden.

11.3

Der Landeswahlausschuss hat Landesreservelisten zu-
rückzuweisen, wenn sie verspätet eingereicht sind oder
den Anforderungen nicht entsprechen, die durch das
Landeswahlgesetz oder die Landeswahlordnung aufge-
stellt sind, oder auf Grund einer Entscheidung nach Ar-
tikel 9 Abs. 2, Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes oder
Artikel 32 Abs. 2 der Landesverfassung unzulässig sind
(§ 21 Abs. 3 Satz 2 LWahlG).

Die Entscheidung des Landeswahlausschusses ist end-
gültig. Sie schließt die Erhebung eines Einspruchs nach
der Wahl im Wahlprüfungsverfahren nicht aus (§ 1 des
Wahlprüfungsgesetzes vom 20. November 1951, GV.
NRW. S. 147/GS. NW. S. 58, zuletzt geändert durch Arti-

kel 4 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248), in
Kraft getreten am 4. Juni 2004 – SGV. NRW. 1110 –).

12

Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der
LWahlO, und zwar

Anlage 9 b – Niederschrift über die Mitglieder- oder
Vertreterversammlung zur Aufstellung
der Bewerberinnen und Bewerber für die
Landesreserveliste, 

Anlage 10 b – Versicherung an Eides statt, 

Anlage 11 b – Wahlvorschlag für die Landesreserveliste, 

Anlage 12 b – Zustimmungserklärung zur Aufnahme in
eine Landesreserveliste, 

Anlage 13 – Bescheinigung der Wählbarkeit, 

Anlage 14 b – Formblatt für eine Unterstützungsunter-
schrift (Landesreserveliste), 

Anlage 15 – Wahlrechtsbescheinigung

können bei mir angefordert werden. 

Vordrucke nach Anlage 14 b – Formblatt für eine Unter-
stützungsunterschrift – können erst angefordert werden,
wenn die Landesreserveliste aufgestellt ist (vgl. § 23
Abs. 2 Nr. 5 LWahlO).

II.

Vereinfachung des Verfahrens bei Einreichung von Lan-
desreservelisten und Kreiswahlvorschlägen

1

Für die Einreichung von Landesreservelisten und Kreis-
wahlvorschlägen weise ich auf Folgendes hin:

Eine Partei, die nicht im Deutschen Bundestag oder in
einem Landtag ununterbrochen seit deren letzter Wahl
vertreten ist oder deren Parteieigenschaft nicht bei der
letzten Wahl zum Deutschen Bundestag festgestellt wor-
den ist, kann gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 und § 19 Abs. 2
Satz 2 LWahlG i. V. m. § 28 Abs. 2 Satz 2 und § 23 Abs. 4
Satz 1 LWahlO eine Landesreserveliste und Kreiswahl-
vorschläge nur einreichen, wenn sie nachweist, dass der
für das Land zuständige Parteivorstand nach demokrati-
schen Grundsätzen gewählt ist, sie eine schriftliche Sat-
zung und ein Programm hat. Diese Nachweise brauchen
nicht eingereicht zu werden, wenn die Landeswahlleite-
rin bescheinigt, dass sie dem Landeswahlausschuss er-
bracht worden sind (§ 28 Abs. 2 Satz 4 i. V. m. § 23 Abs. 4
Satz 2 LWahlO) – s. unter I. Nr. 8.2.

Es empfiehlt sich dringend, von dieser Möglichkeit Ge-
brauch zu machen, da dadurch die Prüfung der Kreis-
wahlvorschläge vereinfacht und beschleunigt wird. Ich
fordere hiermit auf, Anträge auf Erteilung einer Beschei-
nigung über diesen nach § 23 Abs. 4 LWahlO erforderli-
chen Nachweis mit den entsprechenden Unterlagen bei
mir bis zum

4. Februar 2005 

einzureichen. Der Zeitpunkt der Sitzung des Landes-
wahlausschusses, in der über die eingereichten Anträge
entschieden wird, wird den Antragstellern bekannt gege-
ben werden.

2

Um die Prüfung der Landesreservelisten und der Kreis-
wahlvorschläge zu erleichtern und zu beschleunigen,
bitte ich die Parteileitungen, mir bis zum

4. Februar 2005 

die Namen der gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 19
Abs. 2 Satz 1 LWahlG sowie § 28 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. 
§ 23 Abs. 1 Satz 3 und 4 LWahlO zur Unterzeichnung
von Wahlvorschlägen berechtigten Personen und ihre
Stellung innerhalb der Partei mitzuteilen.

– MBl. NRW. 2004 S. 733
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Jahresabschlüsse 2002 
der Westfälischen Kliniken, Zentren 

und Institute

Bek. des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
v. 20. 7. 2004 (AZ 65 78 04 / 2002)

Die Jahresabschlüsse der Westfälischen Kliniken, Zent-
ren und Institute des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe per 31. 12. 2002 sind durch die zuständige Gemein-
deprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) mit
nachfolgendem Ergebnis geprüft worden.

Die Jahresabschlüsse können während der Dienststun-
den beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Müns-
ter, Warendorfer Straße 25-27, Zimmer 15, und bei den
Verwaltungen der Westfälischen Kliniken, Zentren und
Institute des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ein-
gesehen werden.

Überdrucke sind gegen Kostenerstattung direkt beim
Landschaftsverband anzufordern.

Westfälisches Zentrum Bochum

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr.
Merschmeier & Partner GmbH (Münster) hat am 7. 6.
2003 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Westfälischen
Zentrums für Psychiatrie und Psychotherapie Bochum
für das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2002 geprüft.
Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand
erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbe-
sondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung
der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und auf die
zweckentsprechende Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Inves-
titionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen
Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung, den Lagebericht sowie über den erwei-
terten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwie-

gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungs-
wesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie
der zweckentsprechenden Verwendung der über die In-
vestitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten
Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälische Klinik Dortmund

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greif-
fenhagen GmbH (Bielefeld) hat am 2. 7. 2003 folgenden
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses
Westfälisches Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik Dortmund nach KHG unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Kran-
kenhauses für das Wirtschaftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12.
2001 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher
insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung
der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die zweckent-
sprechende Verwendung der über die Investitionsverträ-
ge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitions-
mittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertre-
ter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
der Krankenhausträgergesellschaft. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie
über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34
KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderungen,
die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes
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nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-
teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend siche-
re Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Inves-
titionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälische Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie,
Psychosomatik und Neurologie Gütersloh

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greif-
fenhagen GmbH hat am 2. 6. 2003 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses
Westfälische Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psy-
chosomatik und Neurologie, Gütersloh, nach KHG unter
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des
Krankenhauses für das Wirtschaftsjahr vom 1. 1. bis 31.
12. 2002 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher
insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung
der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die zweckent-
sprechende Verwendung der über die Investitionsverträ-
ge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitions-
mittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertre-
ter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den
Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß
§ 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34
KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Inves-
titionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Hans-Prinzhorn-Klinik Hemer, 
Westfälische Klinik Hemer

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greif-
fenhagen GmbH (Bielefeld) hat am 10. 7. 2003 folgenden
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses
Hans-Prinzhorn-Klinik – Westfälische Klinik für Psychi-
atrie und Psychotherapie Hemer – nach KHG unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des
Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12.
2002 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher
insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung
der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die zweckent-
sprechende Verwendung der über die Investitionsverträ-
ge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitions-
mittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertre-
ter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
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urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34
KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderungen,
die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes
nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-
teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend siche-
re Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Inves-
titionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälisches Zentrum für Psychiatrie und 
Psychotherapie Herten

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr.
Merschmeier & Partner GmbH hat am 10. 7. 2003 folgen-
den Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht der Gesellschaft für
das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2002 geprüft.
Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand
erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbe-
sondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung
der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und auf die
zweckentsprechende Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Inves-
titionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen

Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie
der zweckentsprechenden Verwendung der über die In-
vestitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten
Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälische Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Neurologie Lengerich

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greif-
fenhagen GmbH hat am 2. 7. 2003 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses
Westfälische Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und
Neurologie Lengerich nach KHG unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Krankenhauses
für das Wirtschaftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2002 geprüft.
Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand
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festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die
Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse, die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel
nach § 25 KHG NRW und die zweckentsprechende Ver-
wendung der über die Investitionsverträge nach § 32
KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Kran-
kenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufga-
be ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie
über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34
KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Inves-
titionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälische Klinik Lippstadt

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evan-
gelische Treuhand GmbH (Münster) hat am 30. 5. 2003
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Westfälischen Kli-
nik für Psychiatrie und Psychotherapie Lippstadt, Lipp-
stadt nach dem KHG und der GemKHBVO unter Einbe-
ziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2002 und den entsprechend
§ 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten Lage-
bericht geprüft. Durch § 34 KHG NRW und § 23
GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt.
Die Prüfung erstreckte sich daher auch insbesondere auf
die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse sowie die zweckentsprechende,
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Förder-
mittel nach § 25 KHG NRW der Klinik durch die gesetz-
lichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den
erweiterten  Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach haben wir die Prüfung so geplant
und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und des durch den Lagebericht vermit-
telten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34
KHG NRW sowie § 23 GemKHBVO ergeben, erfüllt wur-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wur-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung,
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der
Basis von bewussten  Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung ei-
ne hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt ei-
ne zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und
stellt die Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat kei-
ne Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälische Klinik Marsberg

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evan-
gelische Treuhand GmbH (Münster) hat am 22. 5. 2003
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Westfälischen
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Mars-
berg, Marsberg nach dem KHG und der GemKHBVO
unter Einbeziehung der Buchführung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002
und den entsprechend § 21 GemKHBVO sowie § 25 
EigVO erstellten Lagebericht geprüft.  Durch § 34 KHG
NRW und § 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegen-
stand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbeson-
dere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die
wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der
Fördermittel nach § 25 KHG NRW durch die gesetzli-
chen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung, über den Lagebericht
sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen  Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach haben wir die Prüfung so ge-
plant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebe-
richt vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegen-
standes nach § 34 KHG NRW sowie § 23 GemKHBVO
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von be-
wussten  Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetz-
lichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt ei-
ne zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und
stellt die Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat kei-
ne Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälische Klinik Münster

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greif-
fenhagen GmbH (Bielefeld) hat am 2. 7. 2003 folgenden
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Kranken-
hauses Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie Münster nach KHG unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Krankenhauses
für das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2002 ge-
prüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungs-
gegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher ins-
besondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungs-
wesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und
die zweckentsprechende Verwendung der über die
Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschaf-
teten Investitionsmittel des Krankenhauses durch
die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und
den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über
den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34
KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-
ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und des durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung,
Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetz-
lichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungs-
wesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie
der zweckentsprechenden Verwendung der über die
Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschaf-
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teten Investitionsmittel hat keine Einwendungen
ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälisches Zentrum für Psychiatrie und 
Psychotherapie Paderborn

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr.
Merschmeier & Partner GmbH hat am 30. 6. 2003 folgen-
den Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Krankenhauses
für das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2002 geprüft.
Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand
erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbe-
sondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung
der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und auf die
zweckentsprechende Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Inves-
titionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen
Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie
der zweckentsprechenden Verwendung der über die In-
vestitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten
Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälische Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Warstein

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greif-
fenhagen GmbH hat am 18. 7. 2003 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses
Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Warstein nach KHG unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht des Krankenhauses für das
Wirtschaftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2002 geprüft. Durch
§ 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festge-
legt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ord-
nungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftli-
chen Verhältnisse, die zweckentsprechende, sparsame
und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach
§ 25 KHG NRW und die zweckentsprechende Verwen-
dung der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG
NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Kranken-
hauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie
über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34
KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Inves-
titionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälische Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie in der Haard

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wibe-
ra AG (Düsseldorf) hat am 2. 5. 2003 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Westfälischen Kli-
nik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychothera-
pie in der Haard, Marl-Sinsen, unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 geprüft. Durch § 34
KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt.
Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ordnungs-
mäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen
Verhältnisse und die zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25
KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung und den Lagebericht sowie über den
Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34
KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine

hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat kei-
ne Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälische Kinder- und JugendKlinik Marsberg

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wibe-
ra AG  (Düsseldorf) hat am 30. 5. 2003 folgenden Bestä-
tigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Westfälischen Kli-
nik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychothera-
pie – St.-Johannes-Stift Marsberg, Marsberg unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht  für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 ge-
prüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegen-
stand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher auch
insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit der Buchfüh-
rung und des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen
Verhältnisse und die zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25
KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV sowie den ergänzenden Regelungen in der Sat-
zung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung und den Lagebericht sowie über den
Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34
KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
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der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat kei-
ne Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälisches Institut Hamm

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wibe-
ra AG (Düsseldorf) hat nach dem Ergebnis der Prüfung
am 20. 6. 2003 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen Insti-
tuts für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychothe-
rapie und Heilpädagogik, Hamm, unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 geprüft. Durch § 34
KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt.
Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf
die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und des Rech-
nungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW. Die
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Insti-
tuts. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung
und den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand
gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34
KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderungen,
die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes
nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Instituts sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der

wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Instituts. Der Lagebericht gibt insgesamt
eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Instituts
und stellt die künftige Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat kei-
ne Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälische Klinik Schloß Haldem

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evan-
gelische Treuhand GmbH (Münster) hat am 10. 6. 2003
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Westfälischen Kli-
nik Schloss Haldem – Maßregelvollzugseinrichtung zur
Behandlung und Rehabilitation Suchtkranker –, Stem-
wede, nach der GemKHBVO unter Einbeziehung der
Buchführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2002 und den entsprechend § 21 GemKHBVO
sowie § 25 EigVO erstellten Lagebericht geprüft. Durch
§ 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festge-
legt. Die Prüfung erstreckte sich daher auch insbesonde-
re auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die
wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweckentsprechen-
de, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Mittel
des Maßregelvollzugs analog § 25 KHG NRW durch die
gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, über den Lagebericht sowie über den erweiterten
Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 23 GemKHBVO unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.
Danach haben wir die Prüfung so geplant und durchge-
führt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und
des durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 23 GemKHBVO ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen wurden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in
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Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von bewussten Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt ei-
ne zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der öffentlichen Fördermittel hat keine Ein-
wendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälisches Zentrum für Forensische 
Psychiatrie Lippstadt

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum  31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evan-
gelische Treuhand GmbH (Münster) hat am 30. 5. 2003
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen Zent-
rums für Forensische Psychiatrie Lippstadt, Lippstadt,
nach der GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezem-
ber 2002 und den gemäß § 21 GemKHBVO sowie § 25
EigVO erstellten Lagebericht geprüft.

Durch § 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand
festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die
Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse und die zweckentsprechende,
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Förder-
mittel durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung
und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung, den Lagebericht sowie über den erwei-
terten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach
haben wir die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 23 GemKHBVO ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen wurden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des

Zentrums sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von bewussten Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Zentrums. Der Lagebericht gibt insgesamt
eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Zentrums
und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der öffentlichen Fördermittel hat keine Ein-
wendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälisches Therapiezentrum Marsberg „Bilstein“

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evan-
gelische Treuhand GmbH in Münster hat am 22. 5. 2003
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen The-
rapiezentrums Marsberg „Bilstein“, – Maßregelvollzugs-
einrichtung zur Behandlung und Rehabilitation Sucht-
kranker –, Marsberg, nach der GemKHBVO unter Ein-
beziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2002 und den entsprechend
§ 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten Lagebe-
richt geprüft. Durch § 23 GemKHBVO wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher
insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung
der Mittel des Maßregelvollzugs durch die gesetzlichen
Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung des Jah-
resabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Thera-
piezentrums. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung, den Lagebericht sowie über den erweiterten
Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach
haben wir die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinrei-
chender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anfor-
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derungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsge-
genstandes nach § 23 GemKHBVO ergeben, erfüllt wur-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Therapiezent-
rums sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von bewussten Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Therapiezentrums. Der Lagebericht gibt
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Therapiezentrums und stellt die Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der öffentlichen Fördermittel hat keine Ein-
wendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälisches Pflege- und Förderzentrum 
Lippstadt-Benninghausen

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr.
Merschmeier & Partner GmbH hat nach dem Ergebnis
der Prüfung am 30. 6. 2003 folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Krankenhauses
für das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2002 geprüft.
Durch die Satzung und § 53 HGrG wurde der Prüfungs-
gegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher
auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der PBV
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung, den Lagebericht sowie über den erweiterten
Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 53 HGrG unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob

die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 53 HGrG ergeben, erfüllt wur-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Pflege- und
Fördereinrichtung sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Pflege- und Fördereinrichtung. Der Lage-
bericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von
der Lage der Pflege- und Fördereinrichtung und stellt die
Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung hat keine Einwen-
dungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälisches Pflegezentrum und Westfälischer 
Wohnverbund Marsberg

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 31. 12. 2002
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evangeli-
sche Treuhand GmbH (Münster) hat am 22. 5. 2003 fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen Pfle-
ge- und Förderzentrums Marsberg, Marsberg unter Ein-
beziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2002 und den entsprechend
§ 21 GemKHBVO sowie 25 EigVO erstellten Lagebericht
geprüft. Durch § 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsge-
genstand festgelegt. Die Prüfung erstreckte sich daher
auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rech-
nungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel durch die gesetzlichen Vertre-
ter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und in Anlehnung an die Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter des Zentrums. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung, über den Lagebericht sowie
über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 23 GemKHBVO unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.
Danach haben wir die Prüfung so geplant und durchge-
führt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
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erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit
beurteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich
aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23
GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen wurden die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von bewussten Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Zentrums. Der Lagebericht gibt insgesamt
eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Zentrums
und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der öffentlichen Fördermittel hat keine Ein-
wendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

Westfälisches Pflege- und Förderzentrum Warstein

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greif-
fenhagen GmbH hat am 30. 7. 2003 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Westfälischen
Pflege- und Förderzentrums Warstein, Einrichtung im
Sondervermögen des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe, für das Geschäftsjahr vom 1. 1. 2001 bis 31. 12.
2002 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden
Regelungen in der Satzung liegen in der Verantwortung
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchführung und über den La-
gebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB  unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebe-
richt vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht
vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die

Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Westfälischen Pflege- und Förderzentrums
Warstein. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage des Westfälischen Pflege-
und Förderzentrums und stellt die Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens und der wirtschaftlichen Verhältnisse hat keine Ein-
wendungen ergeben.“

Im Auftrag

K o w a l e w s k i

Hans Peter Kitzig Institut Gütersloh

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greif-
fenhagen GmbH (Bielefeld) hat am 2. 6. 2003 folgenden
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Hans Peter Kitzig
Institutes, Gütersloh, analog KHG unter Einbeziehung
der Buchführung und den Lagebericht des Instituts für
das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2002 geprüft.
Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand
festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die
Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens und die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Institutes. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufga-
be ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie
über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34
KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Insti-
tutes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-

746



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 29 vom 17. August 2004

grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Institutes. Der Lagebericht gibt insgesamt
eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Institutes
und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens und der wirtschaftlichen Verhältnisse hat keine Ein-
wendungen ergeben.“

Im Auftrag

K n u t h

– MBl. NRW. 2004 S. 736
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